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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48
"Sondergebiet - Am Wasserturm"

Der Stadtrat beschließt:

1. die Billigung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48
    "Sondergebiet  Am Wasserturm"    (Anlagen 1, 2 und 3)

2. die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
    gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Form eines schriftlichen Beteiligungsverfahrens.

3. die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Auslegung des Entwurfes
    des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 "Sondergebiet - Am Wasserturm" für die
    Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.

4. die Durchführung der Verfahrensschritte nach § 4 BauGB wird dem Planungsbüro
    seecon Ingenieure GmbH, Spinnereistr. 7, Halle 14 in 04179 Leipzig übertragen.

5. der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.
 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 22.06.2017 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 20.06.17 X

 STR 22.06.17 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Mit Beschluss-Nr.  12/17  wurde  am  27.04.2017  die  Aufstellung  des  vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr.  48  "Sondergebiet   Am  Wasserturm"  vom  Stadtrat  beschlossen.  Der
Beschluss zur Aufstellung ist am 13.05.2017 im Amtsblatt bekannt gemacht worden.

Durch die  Aufstellung  des  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes  soll  Baurecht  geschaffen
werden für  die  Sanierung  und  Umnutzung  des  denkmalgeschützten  Wasserturms  sowie  die
Neuerrichtung von Anbauten und Ergänzungsbauten einschließlich der erforderlichen technischen
und verkehrstechnischen Erschließungsanlagen.

Der vorhabenbezogene  Bebauungsplan  Nr.  48  "Sondergebiet   Am  Wasserturm"  wird  als
Bebauungsplan der  Innenentwicklung  im  beschleunigten  Verfahren  gemäß  §  13a  BauGB  ohne
Durchführung einer  Umweltprüfung  nach  §  2  Abs.  4  BauGB  aufgestellt.  Im  beschleunigten
Verfahren kann  gemäß  §  13a  Abs.  2  Satz  1  BauGB  von  der  frühzeitigen  Unterrichtung  und
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt  im Rahmen einer öffentlichen
Auslegung für  die  Dauer  eines  Monats.  Parallel  dazu  werden  gemäß  §  4  Abs.  2  BauGB  die
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden am Planverfahren
beteiligt.

Anlage 1:   vorhabenbezogener Bebauungsplan
Anlage 2:   Vorhaben- und Erschließungsplan
Anlage 3:   Begründung
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Oberbürgermeister
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